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YNCORIS GmbH & Co. KG | Chemiepark Knapsack | 50351 Hürth 
HRA 18732 | Amtsgericht Köln | 02233 48 6581 | Gina.Doering@YNCORIS.com  
Geschäftsleitung Ralf Müller und Christoph Kappenhagen 

 

 

Netzanschlussvertrag Strom (nach NAV) 
 

 
Zwischen YNCORIS GmbH & Co. KG (Netzbetreiber) 

 
Industriestraße 300, 50354 Hürth 

und Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon/Fax/E-Mail/sonstige Kommunikationsmittel 

 

Name/Firma  (Anschlussnehmer) 

  

 Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

  

 Telefon/Fax  Registernummer/Registergericht E-Mail (freiwillige Angabe) 
 

 

wird folgender Vertrag  
 
über (bitte ankreuzen)   Neuanschluss  Änderung bestehender Netzanschluss 
       bestehender Netzanschluss 

 provisorischer Anschluss  

geschlossen:               
 

Netzanschluss:  überwiegend gewerbliche Nutzung, voraussichtlicher Jahresverbrauch:
   kWh 

 

Straße Hausnummer  PLZ  Ort 

 
Gemarkung/Flur/Flurstück/Blockfeld/Gebäudenummer: 

Kundennummer: 
(vom Netzbetreiber einzutragen) 

 

Netzebene:  (bitte ankreuzen)  NS   

Vorzuhaltende elektrische  
Leistung am Netzanschluss   

Wirkleistung:  kW 

Ende des Netzanschlusses 
(Eigentumsgrenze): 

(bitte ankreuzen)  Anschlusssicherung 

(bitte ankreuzen)  abweichend (bitte definieren): 

 

Gewünschter Ausführungster-
min: 
 

 Nächstmöglicher Zeitpunkt   ab dem ______________(Datum) 

 

voraussichtlicher Zeitbedarf für 
die Herstellung 
des Anschlusses: 

Wochen ab Vertragsschluss unter der Voraussetzung, 

dass der Anschlussnehmer die baulichen Gegebenheiten für die si-
chere Errichtung des Netzanschlusses geschaffen hat (vom Netz-
betreiber einzutragen). 



 

Stand 12/2021  Seite 2 

Messlokations-Identifikations-
nummer (gegebenenfalls meh-
rere, falls bei Vertragsschluss 
bekannt, sonst Zählerbezeich-
nung) oder Aufstellungsort des 
Zählers (gegebenenfalls Skizze 
beifügen):  

(vom Netzbetreiber vorzugeben) 

Identifikationsnummer der Markt-
lokation (gegebenenfalls meh-
rere) 

(vom Netzbetreiber vorzugeben) 

 

 

1. Vertragsgegenstand 

1.1. Dieser Vertrag regelt den Anschluss der elektrischen Anlage an das Niederspannungsnetz und dessen 
weiteren Betrieb nach Maßgabe der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (NAV) und der Ergänzenden Bedingun-
gen des Netzbetreibers. Dieser Vertrag gilt nicht für den Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom.  

1.2. Die Netznutzung, die Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen sowie die Belieferung mit elektrischer 
Energie bedürfen separater vertraglicher Regelungen. Das Recht zur Nutzung des Anschlusses zur Ent-
nahme von elektrischer Energie ist in der NAV den Ergänzenden Bedingungen sowie den Technischen 
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers näher ausgestaltet. 

 

2. Netzanschlusskosten; Inbetriebsetzung; Sonderleistungen 

2.1. Das Entgelt für die Herstellung/Änderung des o. g. Netzanschlusses (zutreffendes bitte ankreuzen) 

  beträgt [optional: gemäß Anlage 1 vom ………………]  

   _________________ € und ist vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichten. 

  wurde bereits gezahlt. 

2.2. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gesondert gemäß den Ergänzenden Bedingungen zu ver-
güten. Das gleiche gilt für vom Anschlussnehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen (z. B. Errichtung 
der elektrischen Anlage). 

 

3. Baukostenzuschuss 

Der für o. g. Netzanschluss vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichtende [optional: weitere] Bau-
kostenzuschuss (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 entfällt (vorzuhaltende Leistung von weniger als 30 kW). 

 beträgt wegen des 30 kW übersteigenden Teils der vorzuhaltenden Leistung [optional: gemäß Anlage 1 
vom ………………] _____________ € und ist vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichten. 

 wurde bereits gezahlt. 

 

4. Vertragsdauer; Kündigung; Mitteilung über Eigentumswechsel 

4.1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 EnWG nicht besteht. 

4.2. Das Recht des Netzbetreibers zur fristlosen Kündigung gemäß § 27 NAV bleibt unberührt. 

4.3. Die Kündigung bedarf der Textform.  

4.4. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhältnisse an der 
elektrischen Anlage oder am angeschlossenen Objekt (Grundstück/Gebäude) in Textform unverzüglich 
mitzuteilen. 

 

5. Allgemeine und Ergänzende Bedingungen 

Die Regelungen dieses Vertrags beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, insbesondere der als Anlage 2, 3 und 4 beigefügten Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
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für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung sowie den Ergän-
zenden Bedingungen einschließlich der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, die im Internet 
unter www.yncoris.com veröffentlicht sind. 

 

 

_____________, den ___________ Hürth, den _______________ 
 
____________________________ ________________________________ 
Bezeichnung Anschlussnehmer YNCORIS GmbH & Co. KG 

 

 

Anlage 1:  Kostenangebot (zu § 2, § 3) und gegebenenfalls Angabe des voraussichtlichen Zeitbedarfs 

Anlage 2:  Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die  
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung vom 01.11.2006  

Anlage 3:  Ergänzende Bedingungen 

Anlage 4:  Technische Anschlussbedingungen 

Anlage 5:  Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
 
 


